
 
 

Leitlinien für den Spielbetrieb des GC Repetal unter 
Berücksichtigung der Anforderungen des 

Gesundheitsschutzes (COVID-19) 
 

1. Die gültigen Kontaktbeschränkungen werden ausnahmslos eingehalten. 

2. Grundsätzlich ist nur eigenes Golfequipment (Schläger, Bälle, Trolley) zu verwenden. 

3. Bälle aus dem Automaten sind nur per Mitgliedskarte zu ziehen. 

4. Ausgehängte Hinweisschilder und angebrachten Markierungen/Absperrungen sind zu beachten. 

5. Das gegenseitige Spielrecht bei den Partnerclubs Take 5 ist bis Ende Mai ausgesetzt. 

6. Carts können vorab bis 15Uhr des Vortages der gebuchten Startzeit per Mail reserviert werden. Die 

Schlüssel können auch am Abend des Vortags in der Zeit von 18.30 Uhr - 19.30 Uhr im Clubsekretariat 

abgeholt werden. Die Nutzer sind in der Pflicht die Carts nach der Runde gemäß Vorschrift (siehe 

Abstellplatz Cart) zu desinfizieren. Das Desinfektionsmittel wird vom Club sichtbar für alle bereit-

gestellt. Die Nutzung ist aber aufgrund der Abstandsregelung nur für eine Person je Cart gestattet. 

Ausnahmen gelten für Personen des gleichen Hausstands. 

7. Eine Startzeitreservierung (Abstand 10 Minuten) für Mitglieder ist über PC Caddie weiterhin 

verpflichtend, aber uneingeschränkt möglich.  

8. Reservierte Startzeiten sind unbedingt einzuhalten. Starten außerhalb der Startzeit (früher/später) ist 

strikt untersagt.  

9. Der Start erfolgt ausschließlich von Tee 1. Ein zügiges Spiel wird erwartet. Das Überholen ist unter 

Einhaltung des gebotenen Abstandes von min. 1,5 – 2m möglich. Ansammlungen von mehreren 

Flights an Abschlägen sind aber unbedingt zu vermeiden! 

10. Das Clubhaus muss geschlossen bleiben. 

11. Auf das Händeschütteln und Umarmen muss jederzeit verzichtet werden. 

12. Nach der Golfrunde ist die Golfanlage zügig zu verlassen. Auch auf dem Parkplatz gelten die aktuellen 

Kontaktbeschränkungen. 

13. Es wurden vom DGV Regelanpassungen vorgenommen, die für unseren Platz übernommen werden. 

siehe hierzu separate Information.  

14. Bitte sein Sie sich darüber bewusst, dass bei Verstoß gegen die aufgezeigten Verhaltensregeln oder 

Nichtbeachtung der Hygienemaßnahmen der Spielbetrieb seitens der Behörden wieder vollständig 

untersagt werden kann! 

 

Wir weisen darauf hin, dass jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Leitlinie erfolgen können.  
 
 
Der Vorstand         Stand: 13.05.2020 


